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Der Vbwaldner Disthuuls-Elltlvnrs.

— P Der von Obwalden den Regierungen der Urschweiz

mitgetheilte Entwurf eines Waldstätter-BiSthnms geht von

Männern ans, wclchc unstreitig die Wohlfahrt der Kirche

und deS Vaterlandes im Ange haben. Wir sind mit den-

selben seit Jahren persönlich befreundet; gerade diese Freund-

schaft macht es nnê zur Pflicht, desto offener die Wahrheit

über ihr Werk zu sprechen.

Der Entwurf hat — wir gestehen es frei den gchcg-

ten Erwartungen nicht entsprochen. Tie Katholiken in der

Schweiz erwarteten von Obwalden einen Bisthums-Ent-
wurf rein im Geiste der kirchlichen Freiheit und deö katho-

tischen Kirchcnrcchts, eine Organisation welche den übrigen

Kantonen, in denen die Staatskirchcnregiercrci herrscht, zum

Vorbild und zur Beschämung dienen könnte, nicht aber

erwartete man einen Abklatsch von Stipulation?», wclchc

anderwärts per käs et »oüm der Kirche aufgedrungen oder

abgerungen worden sein mögen.

Prüfen wir unparteiisch die H au ptb est immun gen
des Obwaldncr-Entwnrss.

Da erscheint das Plazct. (§ li.) Allerdings ist hier
die Form weniger schroff gewählt, als z. B. in den Bade-

ncr Confercnz-Artikeln; allein ist das Wesen nicht dasselbe?

Der Bischof muß seine Erlasse, wclchc ans bürgerliche Ver-
Hältnisse Bezug haben, den Regierungen zur Einsicht

und zur — Verständigung vorlegen. Wie aber, wenn
keine Verständigung erfolgt, und der Bischof in seinem

Gewissen sich verpflichtet fühlt, dennoch seinen Erlaß zu

publiziren? Da steckt wie zufällig ein kleiner.Passus im

gleichen Art. l), welcher vorschreibt, daß die Organe des

Bischofs alle zn veröffentlichenden bischöflichen Erlasse (also

auch die rein-kirchlichen) den Regierungen mitzutheilen

haben. Entweder ist diese Bestimmung eine leere Formel,

oder sie hat eine praktische Bedeutung! in beiden Fällen ist

sie verletzend für die Kirche, indem sie den Bischof —

» priori als einen staatsgefährlichcn Mann betrachtet

und seine Erlasse fortwährend unter die polizeiliche

Aufsicht der Regierungen stellt. Solche Plazcts-
Visnms-Fcsscln passen nicht in eine Zeit, welche alle

Präventivpolizci und Prcßcensnrcn ans den Verfassungen
gestrichen hat; sie jpassen aber am allerwenigsten in das

Bisthnm einer katholischen Republik, in welcher die

Gesammtheit der Gläubigen, das Volk — souverän ist und
die Regierungen nicht die Herren und Vormünder, sondern

nur die Beauftragten des Volkes sind.
Dann kommt der Eid der Treue (§5), welchen der Bi-

schof vor seiner Installation den Regierungen zn schwö-

reu hat. Die Kirche gestattet allerdings den Bischöfen die

Ablegung eines solchen Eides unter gewissen Vorbehalten,
aber solche Eide eignen sich besser für monarchische Länder

wo der Fürst nur Unterthanen kennt, aber in einem de-

mokratischen Lande, in einer katholischen Demo-
kratie sollten die Regie-, ungen ans solche Eidfordernng
verzichten uns Zutrauen zum Bischof auch ohne Ctaatseid
haben. Oder warum leisten die Landammänncr nicht auch
dem Bischof einen Eid, daß sie als Landammänncr der

Kirche Treue halten wollen?
Dann kommt ein anderer Artikel, (§ 7), welcher den R e-

gicrnngcn alle bisanhin bestandenen Rechte
und Privilegien in kirchlich en Dinge» wahrt
also eine amtliche Bestätigung der vielbesprochenen Privile-
gicn und sni-îì eire-ì--nor-r, und zwar in der ausgedehntesten
Weise. — Und ein solches Verlangen kann das katho-
lischc Obwalten in einem Bisthums-Entwnrf stellen, in
welchem die Kirche nicht nur ihrer Privilegien entäußert,
sondern durch Plazct und Visum:e. selbst außerhalb des

gemeinen Rechts gestellt wird?
Tann kommt die Wahl des Bischofs, welche die

Regierungen zwar nicht geradezu sich zueignen, aber durch
einen Umweg von sich abhängig machen. Das Wahl-Colleginm
besteht nämlich laut §3 ans 17 Personen, 11 Domherren
und v Ncgicrnngsmitglieder», welche (im Falle der Nicht-
Verständigung) mit absoluter Stimmenmehrheit den Bischof
dem hl. Vater präsentircn. Nun aber enthält der gleiche

Entwurf einen Artikel (§ 8), welcher bestimmt, daß von
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den 11 Domherren 5 „unter G en eh m h al tu n g der
Ncgi e r u u z e u" ernannt werden müssen. Die Regicrun-
gen haben also im Wahl-Colleginm 6 weltliche und 5 geist-

lichc, mithin ans 17 weniger nicht als 11 plus vel minus

von ihnen abhängige Stimmen und — s o soll der Bischof
der katholischen Urschwciz erwählt werden! —

Und welche Stellung wird endlich dem Bischof
selbst zugedacht? Der Entwurf gibt ihm einen einzigen, rcsidi-
rcndcn Domherrn an die Seite und dieser muß überdies

ans der Zahl der in Schwyz schon bcpfründetea, also bereits

mit Staatsgcschäftcn bcladenen Geistlichen genommen werden

(§8); für die theologische Anstalt und das Priesterscminar

wird der Bischof ans die Gnade des Abts von Einsiedeln

oder auf zukünftige — Unterhandlungen angewiesen (§ 9),
und mit Fr. 8999 Einkommen soll endlich der Bischof seinen

Gcneralvikar, Offizial und Kanzler besolden und

crbalten. Wir betonen hier nicht sowohl den Abgang einer

eenvcnienten, bischöflichen Besoldung, als vielmehr den Ab-

gang geistlicher Räthe, theologischer Professoren und eines

Seminars in der unmittelbaren Umgebung des Bischofs.

Die Stellung des künftigen Bischofs in Schwyz wäre nach

dem Obwaldncr-Entwurf ungefähr wie die eines apostoli-

scheu Vikars in den heidnischen Ländern, sie wäre noch

mißlicher, denn diese Missionshirtcn können wenigstens

ihre Collégien und Seminarien und geistlichen Räthe ohne

irgendwelche Regiernngseinmischung bezeichnen.

Freilich entgcgnet man, daß der Bischof in Freiburg

auch kein Domkapitel habe und der Bischof in Svlothnrn
auch lange Zeit kein Seminar gehabt habe: allein dort war
die Reformation, hier die Revolution Schuld daran und

Obwalden wird wahrlich der Kirche bei der Errichtung

eines neuen Bisthnms in einem ganz und gut katholischen

Lande ähnliche Mißständc, wie sie die Reformation und

Revolution anderwärts erzwungen, nicht aufbürden wollen

Zum Schlüsse noch eine Bemerkung. Der Organisa-

lions-Entwnrf von Obwalden entbehrt in seiner äußeren

Fassung der kirchlichen Form. Derselbe will ein Bisthnm
der „Waldstättc" organisiren; nun aberkennt die katho-

lischc Kirche keine Bisthümer von „Ländern", keine „Lau-
desbischöfe", sondern Bischöfe b e st i m m ter O rtscha ftc n

und bestimmte Kirchen; ^kanonisch kann es nur einen

Bischof von Schwyz, aber nicht einen Bischof der

Waldstätte geben. Von den drei Waldstätten ist ferner

ein Kanton und zwar der größere, Schwyz, kanonisch

mit dem Bisthnm Chur verbunden; laut kirchlichem Recht

muß zuerst von der kompetenten Behörde eine Lösung dieses

Bandes erfolgen, bevor eine neue Verbindung stattfinden

kann, welcher Umstand im Entwürfe umgangen wird; über-

Haupt scheint der Obwaldncr Entwurf beinahe so angethan,

als wären die Regierungen der Urschweiz berufen, ein

Bisthnm und einen Bischof fix und fertig zu organisiren,

zu dem der apostolische Stuhl nur „Amen" zu sagen habe.

Das wäre allerdings nicht die „Sendung der Bischöfe",
wie sie die katholische Kirche festhält; ein solcher Weg würde

schwerlich zum Ziele führen.

Wir können die Ansicht nicht verbergen, daß dieser Ob-
waldncr Bis thu ms-Entwurf die gehegten Erwar-

tnngcn getäuscht und die Errichtung des gewünschten Bis-
thnms in Frage gestellt hat. Wir betrachten somit diesen

Organisations-Entwurf als einen todtgcbornen und
werden uns auch ferner nicht mit Polemik über denselben be-

schäftigen, in der Ueberzeugung, daß Obwalden selbst,

bei reiflicher Ucbcrlegnna, an diesem Entwürfe nicht fest-

halten werde.

P Bundesstadt. Im „Bund" lesen wir: „Der
„nächste große Rath (3. März) wird in Zürich wohl die

„bewußte ..Mctzgetc" — ich rede von Nheinau — vor-
„nehmen. Ich weiß recht gut daß ein Plädoyer für das

„Kloster vergeblich ist und auch der „Bund" mich mürrisch

„anblicken würde. Darum lmsta." Auch ein Bekennt-
niß über die „Metzgete" und die — „Metzger!"

P St. Gallen. Fortschritt! Durch die Wahl
des Hrn. Pfarrer Mayer in den Erziehnngsrath haben die

Evangelischen nun drei Geistliche im Erziehnngsrath, die

Katholiken einen einzigen.
P Das neue Erziehn ngsgesetz ist vom Regie-

rnngsrathc durchbcrathcn, — desgleichen ist auch die katho-

lische Kommission mit ihrer Organisationsarbeit fertig ge-

worden. Ein Kollegium von 79 durch die katholischen

Kirchgcmcindcu gewählten Mitgliedern tritt darnach an

die Stelle des bisherigen Großrathskollegiums und wird
einen Administrationsrath wählen, das Büdgct berathen

u. s. w. Auf 1599 Seelen trifft's ein Mitglied.

>-- P Graubünden. Im Priester-Seminar fand
den 12. Februar eine mnsikalisch-dcclamatorische Production

statt, welche von den 45 Seminaristen als Beweis allge-

meiner Pietät für ihren geistig-wissenschaftlichen Führer

veranstaltet worden.

Das Dcclamatorische. in vier Sprachen nebst der ro-

manischen Mundart, bildete eine Reihe oft wirklich ans-

gezeichneter Verträge über die meisten theologischen Fächer,

bei denen eine tiefe religiöse Ueberzeugung der Dcclamatoren

den Zuhörern cntgegenathmcte und in der Wahl der Stücke

eine ächt christliche Begeisterung sich kundgab.

-- P Einsiedcln. Im diesjährigen „Archiv der schwci-

zcrischen gcschichtsforschcnden Gesellschaft" gibt U. Gall
Morel ans seinen römischen Studien ein Verzeichnis! päpst-

lichcr Briefe, welche die Bisthümer betreffen, zu denen das
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jetzige Gebiet der Schweiz gehörte. Es ist aus den Ncgcstcn

des vaticanischcn Archivs gezogen und von dem Verfasser

der Helvetia sacra, Fr. von Mülinen, commeiuirt.

^ 5 Wallis. Von Raron die Tranerknnde, daß der

dortige Pfarrer, Hochw. Hr. Z.B. Supersaxo, am 17. d.

M. verunglückte und am folgenden Tag am Fuß eines

Felsens todt gefunden wurde. Mit Herrn Supcrsa.ro ist

ein würdiger Scclcnhirte und gemeinnütziger Mann iu's

Grab gestiegen.

P Waadt. Der neugcwählte Staatsrath Joly, der

Kämpfer für Kirchcnfrciheit, ersuchte die beglückwünschende

Bevölkerung seines Bezirks, alle Sonntage für ihn und

für die Obrigkeit zu beten, damit sie den Anforderungen
des Landes genügen können. Wir empfehlen dieses Bei-

spiel eines protestantischen Staatsraths unsern ka-

thol! scheu Magistraten zur Nachahmung.

>- -j- Solotburn. Der Verein zur Verbreitung guter

Bücher, welcher bereits 15 Jahre segensreich wirkt, hatte im

verflossenen Jahre Fr. 1547 Einnahmen. Derselbe vcrbrei-

tete n. A. Theophil's Predigten über das Meßopfer";

„Sonntagsblatt"; „Goffinc" ; „christliche Führer"; „Gott
erkennbar in der Natur"; „erleuchtete Katholik"; „heilige

Schutzengel" und mehrere andere Gebctbüchlcin. Das Comite

machl aufmerksam, daß noch mehrere Exemplare der Pre-

digten des Thcophil über das hl. Meßopfer vorräthig
sind, welche bei Hochw. Hrn. Kaplan Wirz sich befinden

- und um billigen Preis den HH. Abonnenten, wie auch

andere Erbannngs- und Gebetbücher, überlassen werden und

daß ans der in hiesiger Stadtbibliothek aufbewahrten Bücher-

sammlnng des Vereins Werke von den Abonnenten bezogen

und den HH. Abonnenten auf dem Lande bis ans 10 Bände

für den Zeitraum von einem Monat verabfolgt werden.

Das Abonnement für ein Jahr beträgt Fr. 9.

— P Die Pfarrgcmeindc Acschi hat letzte Woche durch

den einstimmigen Beschluß der sieben Ortsgcmcinden
dieser Pfarrei vas bisherige Pfarrgehalt um 409 Franken
ausgebessert. Dieser Vorgang verdient Anerkennung und

Nachahmung. Noch mehr als eine Gemeinde wird in
den Fall kommen, dem Pfarrer das aufzubessern, was der

Staat ihm seiner Zeit — jrotz aller Warnung — weg-
dckretirt hat.

-j- Lnzcrn. (Brief.) Erlauben Sie, daß ich heute

unsere liberale Presse vom kirchlichen Gesichlspnnkt bespreche,

denn es ist gut, daß die Kirchlichgcsinnten den Charakter

dieser Zeitungen genau kennen lernen. Das „Tagblatt"
ist so ein Mittelding zwischen Ja und Nein, zwischen kalt

und warm, zwischen Liberalismus und Nenaristokratisinns,

zwischen Laxität und Rigorismus, bald auf die eine oder

die andere Seite mehr oder weniger neigend. Man sagt

oon den Protestanten, daß sie in hundert Widersprüchen

unter sich begriffen seien und daß eine Sekte allein von einem

Tage zum andern mit sich selbst in Widerspruch gerathc,
die tägliche Erfahrung aber lehrt, daß alle die 70 Sekten

mit den je 70 Unterarten im Hasse gegen die katholische

Kirche sich gleich und hierin konsequent sind: so ist auch

unser Tagblatt, in hundert Widersprüche sich im Jahre
verflechtend, doch sich darum gleich, daß es Allen entschieden

abhold ist, was die sogenannte ultramontane Richtung, den

Kirchenstaat, die Klöster, die Jesuiten in ein günstiges und

vorthcilhafleS Licht stellen könnte, hingegen Allem huldigt,
was die Gegner des Ultramontanismns in einem möglichst
günstigen Lichte darstellen und ihre Gebrechen vertuschen
kann. Der „Eidgenosse" ist in der Regel kräftig, aber

ebenso roh als lirchcnfeindlich, und wenn Nnstizität eine

Tugend, so wäre der Eidgenosse ein tugendhaftes Blatt.
Der „Volksfreund", früher Hinterländer, verdient den

Namen „Volksfrennd" nicht, er sollte Egoist heißen., weil
er immer und immer die eine Absicht kundgibt, an's Ruder

zu gelangen und der jetzigen Regierung nur darum gram
ist, weil nicht er am Ruder steckt; was sein Verhältniß
zur Kirche betrifft, so steht dieses Blatt jedenfalls unter
dem Tagblatt und zwar weit, an Urbanität möchte es mit
dem Tit. Eidgenossen konknrrircn.

So verhält es sich mit der dreizüngigcn liberalen Presse

in unserem Kanton bezüglich des Kirchlichen.

Rom. Nachstehende authentische Stellen der Antwort
des Kardinals Antonelli auf die Eröffnungen des Marquis
Lavalctte sind in dem französischen gelben Buche (Samm-
lung von Actenstücken, die dem französischen Senate und
gesetzgebenden Körper vorgelegt sind) total ausgelassen wor-
den. Der h. Vater sei seit Langem auf alle Znknnfts Fälle
vorbereitet und habe bereits den Ort bestimmt, wohin
er sich, wenn nöthig, begeben würde, um sein apostolisches
Amt auszuüben. Auch wenn er wegziehe, werde er Papst
bleiben, und wenn er, Pins IX., nicht nach Rom zurück-
kehren sollte, werde Pius X., oder ein anderer Papst, rühm-
reich und freudig begrüßt, in die ewige Stadt wieder ein-
ziehen. — Es ist ferner im gelben Buche aus der Lavalctt-
scheu Depesche die Stelle ausgelassen, wo der Gesandte ge-
steht, daß ihn obige Erklärung in Erstaunen gesetzt und
mit einiger Bcsorgniß erfüllt habe, so daß er den Staats-
sekretär fragte, ob seine Instruktionen ihm gestatteten, auf
diesen Gegenstand näher einzugehen. Kardinal Antonelli
antwortete: „Das Geheimniß des Papstes ist das Geheim-
nist des Papstes!"

Italien. Ans Turin, 21. Februar, kommt die merk-

würdige telegraphische Depesche, „daß zwischen dem franzö-
fischen Gesandten und dem päpstlichen Hofe Kälte herrsche!"
Wir sind ja auch erst im Februar!
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>-> Neapel, 18. Februar. Die Pöbeldenionstrationcn

gegen dcii Papst dauern trotz des ministeriellen Circulars
in den Provinzen fort.

— In Neapel herrscht in Folge einer gewaltsamen
Haussuchung im Fraucnklostcr von Regina große Aufregung.
Die Gcnsdarmcrie sprengte die Clausnr mit Gewalt, nachdem

die Nationalgarde ihre Mitwirkung verweigert.

—> Der Erzpriester von Aviglano ist nach mchrmonat-
licher Hast im Kerker gestorben, wohin er wegen der Wci-

gcrnng, bei einem Hochamt die Ovation für den „König von

Italien" abzuhalten, gebracht worden war.

Oesterreich. Die Schnllchrer in Linz protestiren gegen

die im Hanse der Abgeordneten angeregte Trennnng der

Schule von der Kirche, und erklären, sie seien christliche

Lehrer nnd wollen lieber ihr Lehramt aufgeben, als sich

von der Kirche trennen. So ist auch größtcnthcils das

Volk im Kaiserreiche gesinnt. Sind also jene Kirchcnhasscr,

die die Trennung der Schule von der Kirche anregen, wahre
V olksvcrtrcter?

— Cardinal-Erzbischof Rauscher von Wien bezeichnet

in einem Schreiben die antikirchlichen Treibereien in Wien

n. A. folgendermaßen: „Auch bei uns kömmt es vor, daß

man deutlich herausredet. Als im Flühlingc der Taumel

den höchsten Punkt erstiegen hatte, wurde freilich nur mund-

lieh die alberne Behauptung aufgestellt, daß man binnen

zehn Jahren zu Wien keine Kirchen mehr brauchen werde,

und jüngst noch wurde die Versicherung gedruckt, daß man

bei der Verleumdung der geistlichen Körperschaften es nicht

ans die Personen, sondern nur auf die Einrichtungen ab-

gesehen habe, das heißt, daß man die Personen nur vcr-

dächtigc und verleumde, um dem Volke die katholische Kirche

verhaßt zu machen. Meistens wird aber nicht so klar gc-

sprechen; mau hat sogar die Unverschämtheit, hin und

wieder die Bcthcnerung einzumischen, daß man weit entfernt

sei, die Religion; antasten zu wollen."

Protestantisches Oesterreich. Die Protestanten in

Oesterreich wünschen und erwarten ein Gesetz, welches die

grundsätzlich ausgesprochene Gleichstellung der Confessionen

rcgulirt. Zwar sehen sie selbst ein, welche Schwierigkeiten

die Abfassung eines solches Gesetzes darbieten möchte, nnd

die vielleicht größer sein dürften, als man sieh selbe vor-

stellt, indessen haben sie Alles Vertrauen auf den guten

Willen des Reichsrathes nnd oer Minister. Sie freuen

sich, daß auch in der Armee diese Grundsätze durchgeführt

werden, indem der Fcldzcugineister Bcnedck in seiner begci-

stellen Anrede an den Kaiser in Verona in bemcrkenswer-

ther Weise die Verschiedenheit nicht nur der Nationalitäten,

sondern auch der Bekenntnisse hervorgehoben, nnd derselbe

auch einen Tagesbefehl erlassen hat, daß den Rabbinern
der Zutritt zu ihren Glaubensgenossen in den Militärspi-
tälern in keiner Weise erschwert werden soll. — Während
die Protestanten immer nur schief ans die Conrcordate sehen,

welche die katholische Kirche mit Fürsten und Staaten ab-

schließt, wünschen doch auch sie überall gesetzliche Negnlirnng
ihrer kirchlichen Ansprüche nnd Rechte.

^ Gegenwärtig arbeiten an der Verbreitung der

Bibel unter Christen nnd Nichtchristcn nicht weniger als
5000 Gesellschaften. Es gibt jetzt 32 Millionen Bibeln in
200 verschiedenen Sprachen, während man noch vor 50

Jahren nur 4 Millionen in 50 Sprachen gezählt hat.

Pcrsonal-Cbronik. ch Todesfall. sLuzern.s Den lg. d. ist noch
löiixicrn Leieen Hochw, Hr. Pfarrer unv Scztor Erasmus Schriber
in Meicrskappel i». Alier von 52 Jabre» gestorben. Der Dahinge«
schieocnc besorgte die Pfarrpsründe Meierskoppel seit dein Jahr 1337.

Rechenschaftsbericht
an die Tit. Wohlthäter an dir proMtirte Kirchenbautc

in Gams, Kt. St. Galten.
Schon seit l853 collectirte der Unterzeichnete im In- nnd

Ausland milde Liebesgaben für eine Ncnbantc seiner Pfarrkirche,
da die alte viel zu klein und im höchsten Grade banfällig ist.
Der Collecteur findet sich nun veranlaßt, dem wohlthätigen
Publikum das Resultat seiner dießfallsigen Bemühungen öffentlich
bekannt zu geben.

Der dcrmalige Bestand des KirchenbanfondeS, nunmehr
der Verwaltungsbehörde der Gemeinde zur Verwaltung über-
geben, besagt ein Gesammt-Vermögen von Fr. 53,024. 03 mit
Jubegriff der Fr. l2,4l3. 85, die die Kirchengemeinde durch
Steuer zu erheben und andere Fr. 0490. 60, die sie an Ban-
material und Frohndienstcn zu leisten beschlossen hat.

Der Kircheugenossen-Versammlung wurden im Jahre 1359
zwei Baupläne zur AuSwahl und Genehmigung vorgelegt; der
Eine — im neuen römischen Style — von Baumeister Küster
in Jena mit einem Kosten-Voranschlag von Fr. 46,222, der
Andere — nach rein byzantinischerBauart — von der Mayer-
sehen Knnstanstalt plastischer Arbeiten in München mit einer
Kostenberechnung von Fr. 70,000, -welch' letzterer, von der
.Kirchengemeinde adoptirt, sammt dem Ersteren seit dem Sey-
tember l360 auf der Kanzlei der katholischen Administration
des KautonS St. Gallen liegt, daselbst auS guten Gründen
vielleicht noch lange der vorsehriflsgemäßen Prüfung und Hoheit-
liehen Passation entgegenharreud.

Indem nun der unterfertigte Sammler besagter Liebesgaben
hicmit allen Tit. Gntthätern von nah und fern diesen Bericht
und erneuerten Dank öffentlich erstattet, bittet er Wvhldieselben,
die Versicherung genehmigen zu wollen, daß nicht er die Ur-
sache ist, daß ihre so reichliche AuSsaat die verheißenen Früchte
so lange nicht bringt.

GamZ; 2l. Februar l862

Martin Durgiai, Pfarrer.

Hiczn Katholische Pastoral- und Literaturblàtter â 2.

Expeditivn eb Drneli »em P. Schmenitt'mmm in 8osothnim.


	

